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Wichtige neue Entscheidung 

 
Ausländerrecht: Keine Abstufung der Ist-Ausweisung zur Ermessensausweisung aus ver-
fassungs- oder völkerrechtlichen Gründen 
 
§ 80 Abs. 5 VwGO, § 11 Abs. 1 Satz 1 und 2, § 53 Nr. 1, § 56 Abs. 1 Satz 1 AufenthG, 
Art. 8 EMRK 
 
Ablehnung eines Antrags auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 
Sperrwirkung der Ausweisung 
Inzidentprüfung; 
Zwingende Ausweisung 
Verhältnismäßigkeit 
 
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 19.01.2015, Az. 10 CS 14.2656 und 
Az. 10 C 14.2657 
 
 
 
 
Orientierungssätze der LAB: 

1. Wird der Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis aufgrund der Sperrwirkung des 

§ 11 Abs. 1 Satz 2 AufenthG einer gleichzeitig verfügten Ausweisung abgelehnt, so hat 

dies unerlässlich zur Folge, dass, um den Anforderungen des Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG 

zu genügen, im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes wegen der Versagung der 

Aufenthaltserlaubnis die Ausweisungsverfügung auf ihre Rechtmäßigkeit hin – inziden-



ter – überprüft wird (Rn. 22). 

 

2. Aus einer Ist-Ausweisung wird keine Ermessensausweisung, wenn verfassungsrechtlich 

oder völkerrechtlich geschützte private Interessen des ausgewiesenen Ausländers tan-

giert sind. Die verfassungs- oder völkerrechtlich gebotene Einzelfallwürdigung unter Be-

rücksichtigung der Gesamtumstände des Falles findet allein im Rahmen der Verhält-

nismäßigkeitsprüfung statt (Rn. 26). 

 

 

Hinweise: 

Der Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (BayVGH) befasst sich mit zwei 

abstrakten Grundsatzfragen des Ausweisungsrechts, die in gerichtlichen Entscheidungen 

eher selten ausführlicher thematisiert werden. 

 

1. Im vorliegenden Fall hat das Verwaltungsgericht den Anspruch auf Erteilung einer 

Aufenthaltserlaubnis abgelehnt, weil die zugleich von der Ausländerbehörde verfüg-

te Ausweisung nach § 11 Abs. 1 Satz 2 AufenthG der Erteilung einer Aufenthaltser-

laubnis entgegenstehe. Dabei hat das Erstgericht im Rahmen des Antrags auf An-

ordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage gegen die Versagung der Aufent-

haltserlaubnis eine inzidente Überprüfung der Ausweisungsverfügung vorgenom-

men. Diese Vorgehensweise hat der BayVGH (Rn. 22) nicht nur nicht beanstandet, 

sondern hält sie wegen Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG für geboten. 

 

Mit der Regelung des § 84 Abs. 2 Satz 1 AufenthG, wonach Widerspruch und Klage 

unbeschadet der aufschiebenden Wirkung die Wirksamkeit der Ausweisung unbe-

rührt lassen, habe der Gesetzgeber entschieden, dass der Eintritt der Wirksamkeit 

einer Ausweisungsverfügung auch dann nicht gehemmt werden soll, wenn die so-

fortige Vollziehung nicht angeordnet wurde. Werde der Antrag auf Erteilung einer 

Aufenthaltserlaubnis aufgrund der Sperrwirkung des § 11 Abs. 1 Satz 2 AufenthG 

einer gleichzeitig verfügten Ausweisung abgelehnt, so habe dies zur Folge, dass in-

soweit auch die Ausweisungsverfügung mittelbar vollzogen werde. Unerlässlich sei 

es deshalb, um den Anforderungen des Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG zu genügen, dass 



im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes wegen der Versagung der Aufent-

haltserlaubnis die Ausweisungsverfügung – inzidenter – auf ihre Rechtmäßigkeit hin 

überprüft wird. 

 

Vgl. hierzu: Bauer, in Renner/Bergmann/Dienelt, Ausländerrecht, 10. Aufl. 2013, 

Vor §§ 53-56 AufenthG Rn. 179; Hailbronner, Ausländerrecht, Stand: Oktober 2014, 

§ 11 AufenthG Rn. 14; zur Verzahnung der Rechtmäßigkeit der Ablehnung einer 

Aufenthaltserlaubnis und der Rechtmäßigkeit einer gleichzeitig verfügten Auswei-

sung instruktiv BayVGH, Beschluss vom 24.03.2014, Az. 10 CS 13.2568, juris 

Rn. 5, 10. 

 

2. Weder die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, wonach die Beach-

tung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit es nicht zulasse, das Gewicht der 

für eine Ausweisung sprechenden öffentlichen Interessen allein anhand der Typisie-

rung der den Ausweisungsanlass bildenden Straftaten zu bestimmen (siehe Be-

schluss vom 10.05.2007, Az. 2 BvR 304/07, juris Rn. 42), noch des Bundesverwal-

tungsgerichts, wonach ein Ausnahmefall von der Regelausweisung – und damit die 

Notwendigkeit einer behördlichen Ermessensentscheidung – bereits dann vorliegt, 

wenn durch höherrangiges Recht oder Vorschriften der Europäischen Menschen-

rechtskonvention geschützte Belange des Ausländers eine Einzelfallwürdigung un-

ter Berücksichtigung der Gesamtumstände des Falles gebieten (siehe Urteil vom 

23.10.2007, Az. 1 C 10/07, juris Rn. 24), hat nach Ansicht des BayVGH (Rn. 26) zur 

Folge, dass aus einer zwingenden Ausweisung (sog. Ist-Ausweisung) eine Ermes-

sensausweisung wird, wenn verfassungsrechtlich oder völkerrechtlich geschützte 

private Belange des Ausländers tangiert sind. Die bei einem zwingenden Auswei-

sungstatbestand verfassungsrechtlich vorgegebene Verhältnismäßigkeitsprüfung 

führe nicht zu einer durch den Gesetzeswortlaut des § 53 AufenthG ausdrücklich 

ausgeschlossenen Ermessensentscheidung, sondern beinhalte lediglich die Pflicht, 

die der Ausweisung zugrunde liegende Straftat unter Berücksichtigung sämtlicher 

Tatumstände und der sich aus den Straftaten ergebende Gefahr zu gewichten und 

mit eventuell entgegenstehenden privaten Interessen des Ausländers abzuwägen. 

 



Damit befindet sich der 10. Senat des BayVGH in Übereinstimmung mit der sonsti-

gen obergerichtlichen Rechtsprechung (siehe: BayVGH [19. Senat], Beschluss vom 

27.09.2010, Az. 19 ZB 09.715, juris Rn. 10; VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 

15.04.2011, Az. 11 S 198/11, juris Rn. 54, und Urteil vom 20.10.2011, Az. 11 S 

1929/11, juris Rn. 26 m.w.N.), während die Literatur ein weniger einheitliches Bild 

bietet. Vgl. hierzu: Bauer, in Renner/Bergmann/Dienelt, Ausländerrrecht, 10. Aufl. 

2013, § 53 Rn. 9 AufenthG m.w.N.; Hailbronner, Ausländerrecht, Stand: Oktober 

2014, vor § 53 AufenthG Rn. 10. 

 

 

Dr. Riedl 
Oberlandesanwalt 
 

 

  



10 CS 14.2656 

10 C 14.2657  

M 25 S 14.3701 

M 25 K 14.3700 

Großes Staatswappen  

 

 

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 
 

In den Verwaltungsstreitsachen 

******** ********, 

*.**. *** ******* 

**************. ***, ***** ******* *.*. *****, 

 

 - ************* - 

 

**************: 

************** ******* ******, 

********. **, ***** *******, 

 

gegen 

 

Landeshauptstadt München, 

vertreten durch den Oberbürgermeister,  

dieser vertreten durch KVR HA II Ausländerangelegenheiten, 

Ruppertstr. 19, 80337 München, 

 - Antragsgegnerin - 

 

beteiligt: 

Landesanwaltschaft Bayern 

als Vertreter des öffentlichen Interesses, 

Ludwigstr. 23, 80539 München 

 

wegen 

 

Aufenthaltserlaubnis 

(Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO und Antrag auf Prozesskostenhilfe); 

hier: Beschwerden des Antragstellers gegen den Beschluss des Bayerischen Ver-

waltungsgerichts München vom 6. November 2014, 



 

erlässt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, 10. Senat, 

durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Senftl, 

die Richterin am Verwaltungsgerichtshof Eich, 

die Richterin am Verwaltungsgerichtshof Zimmerer 

 

ohne mündliche Verhandlung am 19. Januar 2015 

folgenden 

 

Beschluss: 

 

I. Die Verfahren 10 CS 14.2656 und 10 C 14.2657 werden zur 

gemeinsamen Entscheidung verbunden. 

 

II. Die Beschwerden werden zurückgewiesen. 

 

III. Die Kosten der Beschwerdeverfahren trägt der Antragsteller. 

 

IV. Der Streitwert für das Beschwerdeverfahren 10 CS 14.2656 

wird auf 2.500 Euro festgesetzt. 

 

 

Gründe: 

 

I. 

 

Mit seinen Beschwerden verfolgt der Antragsteller seinen in erster Instanz erfolg-

losen Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung seiner Klage gegen die 

Versagung der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis sowie seinen Antrag auf Bewilli-

gung von Prozesskostenhilfe für das Antrags- (M 25 S 14.3701) und das Klagever-

fahren (M 25 K 14.3700) weiter.  

 

Der Antragsteller ist togoischer Staatsangehöriger und wurde am 23. Juni 1995 in der 

Bundesrepublik geboren. Nachdem er, vertreten durch seine Eltern, die im Jahr 1992 

ins Bundesgebiet eingereist und Asyl beantragt hatten, erfolglos zwei Asylverfahren 

durchgeführt hatte, erhielt er erstmals im Dezember 2004 eine Aufenthaltsbefugnis 

und zuletzt am 13. Dezember 2005 eine bis 11. April 2010 befristete Aufenthaltser-

laubnis gemäß § 32 Abs. 3 AufenthG, deren Verlängerung er am 9. April 2010 bean-

tragte.  
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Bei diesem Antrag gab er an, dass gegen ihn wegen des Verdachts einer Straftat 

ermittelt werde. Er erhielt deshalb lediglich Bescheinigungen über eine Erlaubnisfikti-

on gemäß § 81 Abs. 4 AufenthG. Seit Mai 2011 wird der Antragsteller auf der sog. 

Properliste für jugendliche Intensivstraftäter wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten 

geführt. Es liegen folgende strafrechtliche Verurteilungen vor: 

 

1. Urteil des Amtsgerichts München vom 23. Mai 2011: Vier Tage Jugendarrest we-

gen vorsätzlicher Körperverletzung in zwei Fällen in Tatmehrheit mit Bedrohung in 

Tatmehrheit mit Diebstahl. 

 

2. Urteil des Amtsgerichts München vom 24. Januar 2012: Vier Tage Jugendarrest 

wegen vorsätzlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Beleidigung und Unterstellung 

unter einjährige Betreuungsaufsicht hinsichtlich Schule, Ausbildung, Arbeit und Frei-

zeitgestaltung. 

 

3. Urteil des Amtsgerichts München vom 3. April 2012: Jugendstrafe von zehn Mona-

ten mit dreijähriger Bewährung wegen gefährlicher Körperverletzung in Tatmehrheit 

mit gefährlicher Körperverletzung. 

 

4. Urteil des Amtsgerichts München vom 12. April 2012: Jugendstrafe von einem 

Jahr und acht Monaten mit dreijähriger Bewährung unter Einbeziehung der Verurtei-

lung vom 3. April 2012 wegen unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs in Tateinheit 

mit vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis in Tateinheit mit unerlaubtem Entfer-

nen vom Unfallort jeweils in Tatmehrheit mit gefährlicher Körperverletzung.  

 

5. Urteil des Landgerichts München I vom 26. November 2013: Einheitsjugendstrafe 

von drei Jahren und sechs Monaten wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit vorsätz-

licher Körperverletzung unter Einbeziehung des Urteils des Amtsgerichts München 

vom 12. April 2012. 

 

Wegen der letzten Tat ist der Antragsteller seit 15. Februar 2013 inhaftiert. 

Nach erfolgter Anhörung wies die Antragsgegnerin den Antragsteller aus (Nr. 1 des 

Bescheids vom 7. August 2014), lehnte seinen Antrag auf Erteilung eines Aufent-

haltstitels vom 9. April 2010 ab (Nr. 2) und untersagte die Wiedereinreise für sieben 

Jahre (Nr. 3). Die Abschiebung nach Togo bzw. in einen anderen aufnahmebereiten 

bzw. zur Rückübernahme verpflichteten Staat aus der Haft wurde angeordnet bzw. 

angedroht (Nr. 4).  
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Zur Begründung der Ausweisungsentscheidung führte die Antragsgegnerin aus, dass 

der Antragsteller zwingend auszuweisen sei (§ 53 Nr. 1 AufenthG). Besonderen 

Ausweisungsschutz nach § 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AufenthG genieße er nicht, weil er 

nur bis zum 11. April 2010 im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis gewesen sei. Die 

Ausweisung entspreche Art. 8 Abs. 2 EMRK. Bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung sei 

vor allem von Bedeutung, ob der Ausländer über soziale Bindungen zu seinem Her-

kunftsland verfüge, welche Bindungen er im Gastland habe und ob die Ausweisung 

wegen Straftaten erheblicher Schwere einem dringenden sozialen Bedürfnis ent-

spreche. Die Eltern und Geschwister des Antragstellers lebten in Deutschland. Er 

habe die Schule mit dem Hauptschulabschluss beendet, aber noch keine Berufsaus-

bildung begonnen. Es werde davon ausgegangen, dass der Antragsteller die Mutter-

sprache der Eltern zumindest verstehe, da die Eltern erst im Jahr 1992 von Togo 

nach Deutschland eingereist seien. Zu den beiden Halbschwestern in Togo habe der 

Antragsteller eine durchaus enge Bindung. Als Erwachsener sei er nicht mehr auf 

den Beistand von Familienangehörigen angewiesen. Es sei davon auszugehen, dass 

der Antragsteller und seine Familie noch gute Kontakte und einen Bezug nach Togo 

hätten. Der Antragsteller sei massiv strafrechtlich in Erscheinung getreten. Er sei be-

reits zweimal zu einer Jugendstrafe verurteilt worden. Er habe sich auch bereits 

zweimal in der Jugendarrestanstalt zur Verbüßung eines Arrests befunden. Dies hät-

te jedoch keinen Eindruck bei ihm hinterlassen. Am 14. Februar 2013 sei er massiv 

strafrechtlich in Erscheinung getreten. Er sei wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit 

vorsätzlicher Körperverletzung schuldig gesprochen worden. Das Gericht habe fest-

gestellt, dass der Antragsteller und seine Mittäter mehrfach gegen den Willen der Ge-

schädigten sexuelle Handlungen an ihr vornahmen, die sie sehr erniedrigten und 

auch zu gravierenden psychischen Folgen führten. Zu Lasten des Antragstellers ha-

be die Art und Weise der Ausführung der Taten gesprochen. Äußerst negativ sei 

auch das Nachtatverhalten gewertet worden. Er habe keinerlei Schuldeinsicht ge-

zeigt. Strafverschärfend habe sich weiter ausgewirkt, dass der Antragsteller bereits 

mehrfach vorgeahndet gewesen sei und innerhalb einer offenen Bewährung gehan-

delt habe. Es bestehe auch nach der Haftentlassung die Gefahr, dass der Antragstel-

ler ähnlich gelagerte Straftaten begehe. Das ergebe sich aus dem Umstand, dass die 

bisher verhängten Jugendstrafen oder Jugendarreste offenbar keinerlei Eindruck bei 

ihm hinterlassen hätten. Zudem habe er keinerlei Schuldbewusstsein oder Einsicht 

an den Tag gelegt. Er habe eine enorme kriminelle Energie bewiesen, weil er sich 

auch dann nicht von seinem Vorhaben abbringen habe lassen und sexuelle Hand-

lungen an der Geschädigten vorgenommen habe, obwohl diese immer wieder ihren 

entgegenstehenden Willen zum Ausdruck gebracht habe. Aufgrund des massiven 

delinquenten Verhaltens, der hohen Rückfallgeschwindigkeit und der geringen Ach-

tung der körperlichen Unversehrtheit und sexuellen Selbstbestimmung anderer be-
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stehe die konkrete Gefahr weiterer schwerer Straftaten durch den Antragsteller im 

Bundesgebiet. Im Rahmen der Abwägung der privaten Interessen an einem weiteren 

Verbleib des Antragstellers im Bundesgebiet mit den öffentlichen Interessen an sei-

ner Ausreise zeige sich, dass die öffentlichen Interessen überwögen.  

 

Die Versagung des Aufenthaltstitels begründete die Antragsgegnerin mit dem Vorlie-

gen des absoluten Versagungsgrundes des § 11 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Satz 1 Auf-

enthG sowie des Versagungsgrundes des § 5 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG. Zwar könne 

von der Regelerteilungsvoraussetzung des § 5 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG bei Aufent-

haltserlaubnissen zum Familiennachzug abgesehen werden. Die Abwägung zwi-

schen den öffentlichen Interessen an der Versagung der Aufenthaltserlaubnis und 

den persönlichen Interessen des Antragstellers führe aber auch hier zu dem Ergeb-

nis, dass das öffentliche Interesse an der Beendigung des Aufenthalts überwiege.  

 

Gegen diesen Bescheid ließ der Antragsteller Klage erheben (M 25 K 14.3700). Zu-

gleich beantragte er, die aufschiebende Wirkung der Klage gegen die Ablehnung der 

Erteilung eines Aufenthaltstitels anzuordnen bzw. wiederherzustellen 

(M 25 S 14.3701). Für beide Verfahren beantragte er die Bewilligung von Prozess-

kostenhilfe unter Beiordnung seiner Bevollmächtigten. 

 

Mit Beschluss vom 6. November 2014 lehnte das Bayerische Verwaltungsgericht 

München den Antrag, die aufschiebende Wirkung der Klage gegen die Versagung 

der Aufenthaltserlaubnis anzuordnen, sowie den Antrag auf Bewilligung von Prozess-

kostenhilfe für das Klage- und das Antragsverfahren ab. Dem Erfolg des Antrags auf 

Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage wegen der Versagung der Auf-

enthaltserlaubnis stehe bereits die Sperrwirkung der verfügten Ausweisung entge-

gen. Auch wenn die Ausweisung des Antragstellers wegen der aufschiebenden Wir-

kung der gegen sie gerichteten Anfechtungsklage nicht vollziehbar sei, sei sie den-

noch wirksam. Dies genüge für die Auslösung der Sperrwirkung. Das Grundrecht auf 

effektiven Rechtsschutz aus Art. 19 Abs. 4 GG gebiete aber, dass im Rahmen des 

Antrags auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage gegen die Ablehnung 

der Aufenthaltserlaubnis eine summarische Überprüfung der Rechtmäßigkeit der 

Ausweisung erfolge. Die Ausweisung finde ihre Rechtsgrundlage in § 53 Nr. 1 Auf-

enthG. Besonderen Ausweisungsschutz genieße der Antragsteller nicht. Neben der 

Regelvermutung, dass schwerwiegende Gründe der öffentlichen Sicherheit und Ord-

nung die Ausweisung des Antragstellers rechtfertigten, stütze auch die beim Antrag-

steller zu bejahende konkrete Wiederholungsgefahr die Zulässigkeit der Ausweisung. 

Die danach einfachgesetzlich zulässige Ausweisung des Antragstellers sei auch mit 

Blick auf die Bestimmung des Art. 8 Abs. 1 EMRK und auf höherrangiges Verfas-
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sungsrecht als nicht unverhältnismäßig anzusehen. Bei der Verhältnismäßigkeitsprü-

fung, die nicht in eine allgemeine Ermessensausübung münde, sei zu berücksichti-

gen, dass beim Antragsteller mit Blick auf sein bisheriges Verhalten von einer hohen 

Wiederholungsgefahr für die Begehung schwerer Straftaten auszugehen sei. Auch 

seien die den Verurteilungen zugrunde liegenden Straftaten nicht als bloße vorüber-

gehende Jugenddelinquenz zu betrachten. Das Landgericht München I habe im Ur-

teil vom 26. November 2013 herausgestellt, dass beim Antragsteller schädliche Nei-

gungen vorlägen. Zu seinen Gunsten sei zu berücksichtigen, dass er hier geboren 

und aufgewachsen sei und er einen Hauptschulabschluss besitze. Auch wenn er sei-

ne Heimatsprache „Kotokoli“ nur sehr gebrochen spreche, sei ihm eine Rückkehr 

nach Togo zuzumuten. Nach der geplanten Haftentlassung im August 2016 werde er 

21 Jahre alt sein. Er könne dann ohne die Unterstützung von Bekannten und Ver-

wandten zu Recht kommen. Er könne bei einem weiteren Spracherwerb auf die vor-

handenen, wenn auch geringen Kenntnisse aufbauen. Der Antragsteller befände sich 

in einem Alter, in dem ihm das Erlernen einer neuen Sprache ohne weiteres zumut-

bar sei. Aufgrund der Kontaktaufnahme der Familie zur togoischen Fußball-

nationalmannschaft und der aktenkundigen fußballerischen Begabung könne sich für 

den Antragsteller nach Verbüßung der Strafhaft in Togo auch eine sportliche Zukunft 

aufbauen lassen. 

 

Die Bewilligung von Prozesskostenhilfe für das Verfahren nach § 80 Abs. 5 VwGO 

und für die Anfechtungsklage samt Nebenentscheidungen werde aus denselben 

Gründen abgelehnt. Die Befristung sei rechtmäßig, insbesondere verhältnismäßig. 

Dem Antragsteller könnten bereits vor Ablauf der Sperrfrist Betretenserlaubnisse er-

teilt werden. Es bleibe ihm auch unbenommen, einen Antrag auf Festsetzung einer 

kürzeren Frist zu stellen. 

Im Beschwerdeverfahren beantragt der Antragsteller, 

 

den Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichts München aufzuheben, die auf-

schiebende Wirkung der Klage anzuordnen und dem Antragsteller Prozess-

kostenhilfe unter Beiordnung seiner Bevollmächtigten zu gewähren. 

 

Zur Begründung bringt er vor, die Auffassung des Erstgerichts, dass bereits der Er-

lass der Ausweisungsverfügung die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis gemäß § 11 

AufenthG hindere, verstoße gegen Art. 19 Abs. 4 GG. Für eine tatsächliche Über-

prüfung bleibe kein Raum mehr. Die Ausweisungsverfügung sei allein auf general-

präventive Gesichtspunkte gestützt worden. Dies verstoße gegen das Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts vom 10. August 2007. Das Bundesverfassungsgericht 

stelle alle Ausweisungstatbestände, unabhängig davon, ob es sich um eine Ist-, Re-
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gel- oder Ermessensausweisung handle, unter den Vorbehalt einer verfassungs-

rechtlich vorgegebenen Einzelfallentscheidung. Das Erstgericht gehe irrig von einer 

zwingenden Ausweisung aus. Der Antragsteller besitze einen besonderen Auswei-

sungsschutz gemäß § 56 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Satz 4 AufenthG. Er sei im Bundesge-

biet geboren und halte sich seit mindestens fünf Jahren rechtmäßig mit Aufenthalts-

erlaubnis in der Bundesrepublik auf. Selbst wenn kein besonderer Ausweisungs-

schutz bestünde, sei ein Regel-Ausnahme-Verhältnis nach den Grundsätzen des 

Bundesverfassungsgerichts in den sog. Verwurzelungsfällen zu treffen. Das Gericht 

habe übersehen, dass „Kotokoli“ ein Stammesdialekt sei, der nur mündlich weiterge-

geben werde. Das Gericht hätte darlegen müssen, wie das Erlernen eines Stammes-

dialekts ohne Lehrer und Bücher möglich sein solle. Zudem spreche der Antragsteller 

auch kein Französisch. Die Ausführungen zu den Sprachkenntnissen stützten sich 

auf Erkenntnisse, die ohne Beweisaufnahme durch das Gericht nicht unterstellt wer-

den könnten. Es könne nicht ernsthaft angenommen werden, dass sich der fußballe-

risch begabte Antragsteller in Togo eine sportliche Zukunft aufbauen könne. Diese 

ohne jeden konkreten Bezug zur Realität ausgesprochene Hoffnung vermöge nicht 

die Rechtmäßigkeit einer Ausweisungsverfügung eines faktischen Inländers zu stüt-

zen. Es verstoße gegen Art. 19 Abs. 4 GG, wenn der Entscheidung des Erstgerichts 

zugrunde gelegt werde, dass der Antragsteller schon vor Erreichen der Strafmündig-

keit straffällig geworden sei. Die Entscheidung des Erstgerichts lasse zudem jede 

eigene Auseinandersetzung mit der Straftat und deren Motiven sowie eine Zukunfts-

prognose vermissen. Zusammenfassend sei auszuführen, dass der Ausgang des 

Klageverfahrens bezüglich der Ausweisung des Antragstellers zumindest offen und 

eine Beweisaufnahme zu verschiedenen Punkten durchzuführen sei. Bei offenem 

Ausgang des Hauptsacheverfahrens könne nicht von einem überwiegenden Vollzug-

sinteresse ausgegangen werden.  

 

Ergänzend wird auf die vorgelegten Behördenakten und die Gerichtsakten verwie-

sen. 

 

 

 

II. 

 

Die Beschwerden bleiben ohne Erfolg. Die für das Beschwerdeverfahren 

10 CS 14.2656 dargelegten Gründe, die der Senat ausschließlich prüft (§ 146 Abs. 4 

Satz 6 VwGO), rechtfertigen keine Abänderung der Nr. I und II des Beschlusses des 

Bayerischen Verwaltungsgerichts München vom 6. November 2014 (1.). Die Be-

schwerde gegen Nr. IV des Beschlusses des Bayerischen Verwaltungsgerichts Mün-
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chen vom 6. November 2014 (10 C 14.2657) ist ebenfalls unbegründet, weil das 

Verwaltungsgericht die Anträge auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe für das Kla-

geverfahren M 25 K 14.3700 und für das Antragsverfahren M 25 S 14.3701 zu Recht 

abgelehnt hat (2.).  

 

1. Das Verwaltungsgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass der Antrag nach 

§ 80 Abs. 5 VwGO auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage gegen 

Nr. 2 des Bescheids der Antragsgegnerin vom 7. August 2014, mit dem der Antrag 

des Antragstellers auf Erteilung eines Aufenthaltstitels vom 9. April 2010 abgelehnt 

worden ist, voraussichtlich ohne Erfolg bleiben wird, und hat daher den Antrag nach 

§ 80 Abs. 5 VwGO zu Recht abgelehnt. 

 

Das Erstgericht stellt zur Begründung seiner Entscheidung darauf ab, dass der An-

tragsteller keinen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis habe, weil die 

Sperrwirkung der in Nr. 1 des Bescheids vom 7. August 2014 verfügten Ausweisung 

der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis entgegenstehe (§ 11 Abs. 1 Satz 1 und 2 

AufenthG). Da für die Auslösung der Sperrwirkung des § 11 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 

AufenthG bereits die Wirksamkeit der Ausweisung ausreicht (Bauer in Ren-

ner/Bergmann/Dienelt, AuslR, 10. Aufl. 2013, AufenthG § 11 Rn. 4), hat das Erstge-

richt im Rahmen des Antrags auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage 

gegen die Versagung der Aufenthaltserlaubnis eine Überprüfung der Ausweisungs-

verfügung vorgenommen. Diese Vorgehensweise verstößt entgegen dem Vorbringen 

des Antragstellers im Beschwerdeverfahren nicht gegen Art. 19 Abs. 4 GG. Dies 

ergibt sich aus Folgendem: Gemäß § 84 Abs. 2 Satz 1 AufenthG lassen Widerspruch 

und Klage unbeschadet der aufschiebenden Wirkung die Wirksamkeit der Auswei-

sung unberührt. Mit dieser Regelung hat der Gesetzgeber entschieden, dass der Ein-

tritt der Wirksamkeit einer Ausweisungsverfügung auch dann nicht gehemmt werden 

soll, wenn die sofortige Vollziehung nicht angeordnet wurde (Funke-Kaiser in Ge-

meinschaftskommentar, AufenthG, § 84 Rn. 38 m.w.N.). Wird der Antrag auf Ertei-

lung einer Aufenthaltserlaubnis aufgrund der Sperrwirkung des § 11 Abs. 1 Satz 2 

AufenthG einer gleichzeitig verfügten Ausweisung abgelehnt, so hat dies zur Folge, 

dass insoweit auch die Ausweisungsverfügung mittelbar vollzogen wird. Unerlässlich 

ist es deshalb, um den Anforderungen des Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG zu genügen, 

dass im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes wegen der Versagung der Auf-

enthaltserlaubnis die Ausweisungsverfügung auf ihre Rechtmäßigkeit hin überprüft 

wird (Funke-Kaiser in Gemeinschaftskommentar, AufenthG, § 84 Rn. 49). Das Erst-

gericht hat eine summarische Inzidentprüfung (vgl. Hailbronner, AufenthG, § 11 Rn. 

14 m.w.N.) der Ausweisungsverfügung vorgenommen. Diese summarische Über-

prüfung der Ausweisungsverfügung im Rahmen eines Antrags nach § 80 Abs. 5 
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VwGO auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage gegen die Versagung 

der Aufenthaltserlaubnis hindert entgegen dem Beschwerdevorbringen eine richterli-

che Überprüfung einer nicht für sofort vollziehbar erklärten Ausweisungsverfügung 

nicht. Diese findet jedenfalls im Rahmen des Klageverfahrens gegen die Auswei-

sungsverfügung statt. Sollte das Gericht im Rahmen des Hauptsacheverfahrens zu 

dem Ergebnis kommen, dass die Ausweisung rechtswidrig ist, tritt auch die Sperrwir-

kung nach § 11 Abs. 1 Satz 1 und 2 AufenthG nicht ein. Im Übrigen hat sich das 

Erstgericht nicht auf eine summarische Überprüfung der Ausweisung beschränkt. 

Sämtliche rechtlichen Voraussetzungen für eine Ausweisung wurden überprüft. Fra-

gen, die einer tatsächlichen Klärung im Hauptsacheverfahren bedurft hätten, bestan-

den nach Auffassung des Verwaltungsgerichts nicht. 

 

Soweit im Beschwerdeverfahren gerügt wird, dass die Ausweisungsverfügung nur 

auf generalpräventive Gründe gestützt worden sei und die verfassungsrechtlich vor-

gegebene Einzelfallentscheidung nicht erfolgt sei, trifft dies nicht zu. Das Erstgericht 

hat ebenso wie die Antragsgegnerin im Bescheid vom 7. August 2014 eine konkrete 

Wiederholungsgefahr für die Begehung weiterer schwerer Straftaten beim Antragstel-

ler bejaht. Das Verwaltungsgericht hat insoweit auf seine strafrechtlichen Verurtei-

lungen, insbesondere die zuletzt vom Antragsteller begangene Straftat (Vergewalti-

gung und Körperverletzung) abgestellt. Es hat betont, dass weder die Verbüßung 

von Jugendarrest noch die Verhängung von Jugendstrafen zur Bewährung positiv 

auf den Antragsteller hätten einwirken können, er im Strafverfahren die Tat geleugnet 

und keine Schuldeinsicht gezeigt habe und das Elternhaus auf seine Straftaten nicht 

oder in schädlicher Weise reagiert habe und er nach der Strafentlassung in eine vor-

belastete Umgebung zurückkehre.  

 

Auch die in der Beschwerdebegründung geäußerte Auffassung, die Ausweisungs-

entscheidung habe die individuellen Lebensumstände des Antragstellers nicht er-

fasst, weil dies durch das von der Ausländerbehörde bzw. dem Erstgericht angelegte 

Prüfprogramm nicht gewährleistet sei, ist nicht zutreffend. Die Ausländerbehörde und 

das Verwaltungsgericht sind davon ausgegangen, dass der Antragsteller wegen der 

Verurteilung zu einer Jugendstrafe von drei Jahren und sechs Monaten zwingend 

auszuweisen sei (§ 53 Nr. 1 AufenthG). Die verfügte Ausweisung entspricht jedoch 

den verfassungsrechtlichen Anforderungen, wonach auch bei Anwendung des ge-

setzlichen Stufensystems für Ausweisungen die Umstände des Einzelfalls zu prüfen 

seien, da nur diese Prüfung sicherstellen könne, dass die Verhältnismäßigkeit bezo-

gen auf die Lebenssituation des betroffenen Ausländers gewahrt bleibe (BVerfG, B.v. 

10.8.2007 – 2 BvR 535/06 – juris Rn. 19), weil das Verwaltungsgericht eine Verhält-

nismäßigkeitsprüfung anhand der Maßstäbe des Art. 8 EMRK vorgenommen hat. 
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Insbesondere legt der Antragsteller insoweit nicht dar, inwieweit die vom Erstgericht 

anhand von Art. 8 EMRK und Art. 2 Abs. 1 GG vorgenommene Verhältnismäßig-

keitsprüfung der Ausweisung nicht der sich aus dem Verfassungsrecht ergebenden 

Verpflichtung entspricht, die Verhältnismäßigkeit der Ausweisung im konkreten Fall 

unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des EGMR zu untersuchen.  

 

Ebenso wenig legt der Antragsteller im Beschwerdeverfahren dar, aus welchen 

Gründen er besonderen Ausweisungsschutz i.S.v. § 56 Abs. 1 Satz 1 AufenthG ge-

nießen solle. Die Rechtsfolge des § 56 Abs. 1 Satz 2 und 4 AufenthG, wonach ein 

Ausländer nur aus schwerwiegenden Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ord-

nung ausgewiesen werden darf und die zwingende Ausweisung zu einer Regelaus-

weisung herabgestuft wird, tritt nur ein, wenn der Ausländer den besonderen Aus-

weisungsschutz i.S.v. § 56 Abs. 1 Satz 1 AufenthG für sich in Anspruch nehmen 

kann. Der Antragsteller ist zwar im Bundesgebiet geboren und hat sich seit mindes-

tens fünf Jahren rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten, er besitzt jedoch nicht die 

nach § 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AufenthG für das Bestehen eines besonderen Auswei-

sungsschutzes erforderliche Aufenthaltserlaubnis. Das Verwaltungsgericht hat inso-

weit ausgeführt, dass es für das Bestehen eines besonderen Ausweisungsschutzes 

nach § 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AufenthG auf den tatsächlichen Besitz der Aufent-

haltserlaubnis ankommt und die Fiktionswirkung des Verlängerungsantrages gemäß 

§ 81 Abs. 4 AufenthG dem tatsächlichen Besitz einer Aufenthaltserlaubnis nicht 

gleichsteht. Diese Rechtsauffassung des Erstgerichts ist zutreffend (Alexy in Hof-

mann/Hofmann, HK-AuslR, 1. Aufl. 2008, AufenthG, § 56 Rn. 9) und wurde vom An-

tragsteller im Beschwerdeverfahren nicht in Zweifel gezogen. 

 

Die im Beschwerdeverfahren vertretene Rechtsansicht, wonach selbst dann, wenn 

kein besonderer Ausweisungsschutz bestünde, wegen der Verwurzelung des An-

tragstellers ein „Regel-Ausnahme-Verhältnis nach den Grundsätzen des Bundes-

verfassungsgerichts (BVerfG 2 BvR 1392/10) zu treffen sei“, ist nicht zutreffend. Das 

Verwaltungsgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass bei Vorliegen einer zwin-

genden Ausweisung die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (U.v. 

23.10.2007 – 1 C 10/07 – juris Rn. 24), wonach ein Ausnahmefall von der Regelaus-

weisung – und damit die Notwendigkeit einer behördlichen Ermessensentschei-

dung – bereits dann vorliegt, wenn durch höherrangiges Recht oder Vorschriften der 

Europäischen Menschenrechtskonvention geschützte Belange des Ausländers eine 

Einzelfallwürdigung unter Berücksichtigung der Gesamtumstände des Falles gebie-

ten, keine Anwendung findet. Diese Rechtsprechung ist zum Regelausweisungstat-

bestand des § 54 AufenthG bzw. zu einer wegen des Vorliegens besonderen Aus-

weisungsschutzes zur Regelausweisung herabgestuften zwingenden Ausweisung 
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ergangen. Sie ist nicht auf die Ist-Ausweisung nach § 53 AufenthG übertragbar. Eine 

Ist-Ausweisung ist allein auf ihre Verhältnismäßigkeit zu prüfen. Die vom Antragstel-

ler angeführte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, wonach die Beach-

tung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit es nicht zulasse, das Gewicht des für 

eine Ausweisung sprechenden öffentlichen Interesses allein anhand der Typisierung 

der den Ausweisungsanlass bildenden Straftaten zu bestimmen (BVerfG, B.v. 

10.5.2007 – 2 BvR 304/07), hat nicht zur Folge, dass aus einer zwingenden Auswei-

sung eine Ermessensausweisung wird, wenn verfassungsrechtlich oder völkerrecht-

lich geschützte private Interessen des Ausländers tangiert sind. Die bei einem zwin-

genden Ausweisungstatbestand verfassungsrechtlich vorgegebene Verhältnismäßig-

keitsprüfung führt nicht zu einer durch den Gesetzeswortlaut des § 53 AufenthG aus-

drücklich ausgeschlossenen Ermessensentscheidung, sondern beinhaltet lediglich 

die Pflicht, die der Ausweisung zugrundeliegende Straftat unter Berücksichtigung 

sämtlicher Tatumstände und der sich aus den Straftaten ergebenden Gefahr zu ge-

wichten und mit eventuell entgegenstehenden privaten Interessen des Ausländers 

abzuwägen (vgl. zum Ganzen Hailbronner, AuslR, AufenthG, vor § 53 Rn. 10 ff.).  

Soweit der Antragsteller im Beschwerdeverfahren vorträgt, die Ausweisungsverfü-

gung sei nicht rechtmäßig, weil er die Landessprache (Kotokoli) und Französisch 

nicht spreche und das Gericht zu Unrecht von einer sportlichen Zukunft als Fußballer 

in Togo ausgegangen sei, führt dies nicht zur Abänderung oder Aufhebung der Ent-

scheidung des Verwaltungsgerichts. Das Verwaltungsgericht ist in seiner Entschei-

dung davon ausgegangen, dass der Antragsteller entsprechend seinem Vortrag im 

Antragsverfahren „Kotokoli“ zumindest „sehr gebrochen“ spreche. Ausschlaggebend 

für die Auffassung des Erstgerichts, das öffentliche Interesse an der Ausweisung des 

Antragstellers überwiege das von Art. 8 Abs. 1 EMRK geschützte Interesse des An-

tragstellers trotz der nur geringen Sprachkenntnisse, war, dass dem Antragsteller das 

Erlernen seiner Heimatsprache zumutbar sei, weil er zumindest Grundkenntnisse der 

Sprache besitze und sich in einem Alter befinde, in dem er eine neue Sprache noch 

erlernen könne. Ob er sich um den weiteren Spracherwerb bereits während seiner 

Strafhaft bemüht oder erst in seinem Heimatland Anstrengungen zum Spracherwerb 

unternimmt, war für das Erstgericht dabei nicht maßgebend. Im Übrigen spricht nach 

der Aktenlage vieles dafür, dass die Sprachkenntnisse des Antragstellers in seiner 

Heimatsprache „Kotokoli“ besser sind als von ihm im Antragsverfahren behauptet. 

Insoweit hat das Verwaltungsgericht überzeugend ausgeführt, dass die Mutter mit 

ihren Kindern zumindest teilweise in „Kotokoli“ gesprochen habe, weil sie nicht so gut 

Deutsch spreche. Zudem ergibt sich aus dem Jugendgerichtshilfebericht der AWO 

vom 30. Oktober 2013, dass der Antragsteller telefonischen Kontakt zu seinen Halb-

schwestern in Togo hatte. Ein solcher telefonischer Kontakt setzt zumindest Grund-

kenntnisse der Landessprache voraus. Wie sich bereits aus der Formulierung im Be-
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schluss ergibt, verstand das Erstgericht eine eventuelle Karriere als Fußballspieler in 

Togo nicht als konkrete Zukunftschance, die maßgeblichen Einfluss auf das Abwä-

gungsergebnis gehabt hätte, sondern nur als Hinweis, dass der Antragsteller eventu-

ell auch seine fußballerische Begabung nutzen könnte. 

 

Dem Verwaltungsgericht kam es bei der Abwägungsentscheidung auch nicht maß-

geblich darauf an, ob die Halbschwestern des Antragstellers noch in Togo lebten und 

dem Antragsteller in der Anfangszeit unterstützend zur Seite stehen könnten. Es hat 

entscheidungserheblich darauf abgestellt, dass der Antragsteller im Zeitpunkt seiner 

geplanten Haftentlassung 21 Jahre alt sein werde und es ihm in diesem Alter auch 

zuzumuten sei, sich ohne die Unterstützung seiner Familie eine Existenz in Togo 

aufzubauen. Der Schwierigkeiten, die sich hierbei für den Antragsteller ergeben wür-

den, war sich das Gericht bewusst, es bewertete aber die vom Antragsteller ausge-

hende Wiederholungsgefahr als so schwerwiegend, dass selbst die zweifellos beste-

henden Schwierigkeiten beim Aufbau einer Zukunft im Heimatland nicht zu einem 

Überwiegen des Interesses des Antragstellers an einem weiteren Verbleib im Bun-

desgebiet führen.  

 

Entgegen den Ausführungen in der Beschwerdebegründung hat das Gericht seiner 

Auffassung, dass eine schwere Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

durch weitere Verfehlungen des Antragstellers drohe und von ihm somit eine bedeut-

same Gefahr für ein wichtiges Schutzgut ausgehe, auch keine Straftaten zugrunde 

gelegt, die der Antragsteller vor Erreichen der Strafmündigkeit begangen hatte. Die 

vom Antragsteller vor Eintritt der Strafmündigkeit begangenen Straftaten sind ledig-

lich bei der Sachverhaltsdarstellung erwähnt. Ausschlaggebend für die Annahme der 

konkreten Wiederholungsgefahr waren die zahlreichen (teilweise schweren) Strafta-

ten nach Eintritt der Strafmündigkeit, die Erfolglosigkeit der Maßnahmen der Jugend-

hilfe, die Tatsache, dass der Antragsteller von der Verbüßung des Jugendarrests 

vollkommen unbeeindruckt blieb, die Begehung weiterer Straftaten innerhalb der 

Bewährungszeit sowie sein Verhalten nach Begehen der letzten Straftat. Wenn das 

Erstgericht in dem Beschluss erwähnt, dass der Antragsteller schon als strafunmün-

diges Kind mit dem Gesetz in Konflikt geraten sei und es gebrochen habe, dient dies 

lediglich der Abrundung des sich nach Eintritt der Strafmündigkeit abzeichnenden 

Bildes einer sich seit Jahren entwickelnden und steigernden kriminellen Karriere des 

Antragstellers.  

 

Entgegen dem Vorbringen im Beschwerdeverfahren hat sich das Erstgericht mit der 

Straftat des Antragstellers, die letztlich zu seiner Ausweisung führte, auseinanderge-

setzt und ist aufgrund des Verhaltens des Antragstellers in der Vergangenheit zu 

28 

29 

30 



dem Ergebnis gekommen, dass auch in Zukunft eine erhebliche Gefährdung der öf-

fentlichen Sicherheit und Ordnung von ihm ausgeht. Bei der Bewertung der vom An-

tragsteller begangenen Straftat hat sich das Erstgericht im Wesentlichen der Be-

urteilung des Landgerichts München I im Urteil vom 26. November 2013 ange-

schlossen. Es wurde berücksichtigt, dass sich beim Antragsteller keine Hinweise auf 

Reife- oder Entwicklungsverzögerungen oder sonstige Erklärungen für sein Verhalten 

ergeben hätten, die Art und Weise der Ausführung der Taten eine besondere krimi-

nelle Energie gezeigt habe, weil er den vom Opfer deutlich geäußerten entge-

genstehenden Willen nicht beachtet habe und neben der Vergewaltigung auch den 

Straftatbestand der vorsätzlichen Körperverletzung erfüllt habe. Zudem habe er kei-

nerlei Schuldeinsicht gezeigt und nach der Tat versucht, seine Mitangeklagten im 

Hinblick auf ihr Aussageverhalten im Strafprozess zu beeinflussen. Die Auffassung 

des Erstgerichts, dass beim Antragsteller eine konkrete Wiederholungsgefahr für die 

Begehung weiterer Straftaten bestehe und auch die Hauptverhandlung im Strafpro-

zess keine Zäsur bewirkt habe, hat der Antragsteller mit seinem Vorbringen im Be-

schwerdeverfahren nicht in Frage gestellt. Das Erstgericht hat betont, dass weder die 

Unterstellung unter die Aufsicht und Betreuung des Jugendamtes, die Verbüßung 

von Jugendarrest noch die Verhängung von Jugendstrafen zur Bewährung positiv 

auf den Antragsteller hätten einwirken können. Er habe im Strafverfahren die Tat ge-

leugnet und keine Schuldeinsicht gezeigt. Das Elternhaus sei nicht in der Lage ge-

wesen, auf die Verfehlungen des Antragstellers zu reagieren, so dass eine beabsich-

tigte Rückkehr nach der Strafentlassung in eine Umgebung, die bislang bereits nicht 

förderlich gewesen sei, die Wiederholungsgefahr nicht entfallen ließe. Allein die be-

kundete Absicht, ein Sachverständigengutachten bezüglich der Zukunftsprognose 

des Antragstellers einholen zu wollen, zieht die auf konkreten Tatsachen und Verhal-

tensweisen des Antragstellers beruhende Feststellung des Erstgerichts, dass vom 

Antragsteller eine Wiederholungsgefahr ausgehe, nicht in Zweifel.                       

 

2. Die Voraussetzungen für die Bewilligung von Prozesskostenhilfe und die Beiord-

nung seiner Prozessbevollmächtigten nach § 166 Abs. 1 VwGO i.V.m. § 114 Abs. 1 

Satz 1, § 127 Abs. 2 ZPO liegen weder für das Klageverfahren noch für das Antrags-

verfahren vor.  

 

Prozesskostenhilfe erhält derjenige, der nach seinen persönlichen und wirtschaftli-

chen Verhältnissen die Kosten der Prozessführung nicht aufbringen kann, wenn die 

beabsichtigte Rechtsverfolgung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht 

mutwillig erscheint.  

 

Insoweit ist das Verwaltungsgericht zutreffend davon ausgegangen, dass die Klage 
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auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis voraussichtlich ohne Erfolg bleiben wird und 

daher auch bei der Interessenabwägung im Antragsverfahren, die anhand der Er-

folgsaussicht im Hauptsacheverfahren erfolgt, das öffentliche Interesse an der sofor-

tigen Aufenthaltsbeendigung des Antragstellers das private Interesse des Antragstel-

lers, bis zum Abschluss des Hauptsacheverfahrens im Bundesgebiet verbleiben zu 

dürfen, überwiegt. Diesbezüglich kann auf die Ausführungen unter 1. verwiesen wer-

den. Im Prozesskostenhilfeverfahren ist der Senat allerdings nicht auf die Prüfung 

des Beschwerdevorbringens begrenzt. Aber auch aus den vorgelegten Akten und 

dem Parteivortrag vor dem Verwaltungsgericht ergibt sich nicht, dass die Annahme 

des Verwaltungsgerichts, die Ausweisung des Antragstellers sei rechtmäßig, so dass 

die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis bereits an § 11 Abs. 1 Satz 1 und 2 AufenthG 

scheitere, nicht zutreffend wäre. Auch wenn der Antragsteller in Deutschland gebo-

ren ist, hier sein ganzes Leben verbracht hat und seine Kernfamilie hier lebt, ist die 

Ausweisung nicht unverhältnismäßig i.S.v. Art. 8 Abs. 2 EMRK. Der Antragsteller 

wird bei seiner Rückkehr nach Togo bereits 21 Jahre alt sein. Die Kontakte zu seinen 

bisher in Togo lebenden entfernteren Familienangehörigen zeigen, dass er sich zu-

mindest mündlich in der Landessprache verständigen kann. Ebenso bestehen offen-

sichtlich Kontakte der Familie in das Heimatland. Die Mutter des Antragstellers hat 

sich zuletzt im Dezember 2012 dort aufgehalten. Zudem leben wohl auch die Großel-

tern des Antragstellers dort (vgl. Schreiben d. Antragstellers v. 8.4.2013 an einen 

Mitangeklagten). Die bislang bekannten Tatsachen zum Verhalten des Antragstellers 

in der Vergangenheit, den von ihm begangenen Straftaten und dem Verhalten nach 

der Tat reichen aus, um das Vorliegen einer nach wie vor bestehenden Gefahr er-

heblicher künftiger strafrechtlicher Verfehlungen des Antragstellers zu begründen. 

Angesichts der erheblichen Wiederholungsgefahr und dem hohen Rang der vom An-

tragsteller durch seine Straftaten verletzten Schutzgüter ist die Ausweisung auch un-

ter Berücksichtigung der Schwierigkeiten, die der Antragsteller bei einer Rückkehr 

nach Togo haben wird, notwendig i.S.d. Art. 8 Abs. 2 EMRK.  

 

Die Erfolgsaussichten der Klage im Hauptsacheverfahren sind auch nicht offen. Nach 

dem derzeitigen Sachstand muss das Erstgericht kein Sachverständigengutachten 

bezüglich des Bestehens einer Wiederholungsgefahr oder zur Beurteilung der Zu-

kunftsprognose für den Antragsteller einholen. Der Tatrichter hat insoweit eine eige-

ne Prognoseentscheidung zu treffen. Der Einholung eines Sachver-

ständigengutachtens zur Beurteilung der Wiederholungsgefahr bedarf es nur in Aus-

nahmefällen. Nur bei der Beurteilung psychischer Erkrankungen ist zur Beurteilung 

der Wiederholungsgefahr gegebenenfalls die Einholung eines Sachverständigengut-

achtens erforderlich (BVerwG, B.v. 13.3.2009 – 1 B 20.08 – juris Rn. 6). Anhalts-

punkte für eine solche psychische Erkrankung beim Antragsteller ergeben sich aus 
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den vorliegenden Akten nicht. Auch bezüglich der Sprachkenntnisse des Antragstel-

lers bedarf es keiner Beweisaufnahme im Hauptsacheverfahren. Die Ausweisungs-

verfügung der Antragsgegnerin würde sich auch dann als rechtmäßig erweisen, 

wenn der Antragsteller nur „sehr gebrochen“ Kotokoli sprechen könnte, da ihm ein 

weiterer Spracherwerb, gegebenenfalls auch erst in Togo, zugemutet werden kann. 

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO. 

 

Die Streitwertfestsetzung für das Beschwerdeverfahren 10 CS 14.2656 beruht auf 

§ 63 Abs. 2 Satz 1, § 47 Abs. 1, § 53 Abs. 2 Nr. 2 und § 52 Abs. 2 GKG. Einer 

Streitwertfestsetzung für das Beschwerdeverfahren 10 C 14.2657 bedarf es nicht, 

weil nach Nr. 5502 des Kostenverzeichnisses (Anlage 1 zu § 3 Abs. 2 GKG) eine 

Festgebühr anfällt. 

 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 152 Abs. 1 VwGO). 

 

 

 

 

Senftl                                                         Eich                                               Zimmerer  
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